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Weiterführende Informationen:

Zu dem Thema Rentenversicherung hat das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales die kostenlose Broschüre ŒRatgeber zur Rente• (Best.-Nr. A 815) heraus-
gebracht, die telefonisch über 0180 - 5151510, per Fax über 0180 - 5151511 
(je 0,14  /Min.) oder über das Internet www.bmas.de bestellt werden kann. Es 
besteht weiterhin die Möglichkeit, auftretende Fragen über das Bürgertelefon
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  unter 01805 - 676710 (für in der
Regel 0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz) zu klären.
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13. Teilrente

Alle Versicherten können wählen, ob sie die Altersrente als Voll- oder zunächst nur
als Teilrente erhalten (§ 42 Abs. 1 SGB VI). Letzteres bietet sich an, wenn geplant ist,
weiterhin in reduziertem Umfang zu arbeiten. 

Für die Teilrente ist der Umfang der Arbeitszeitreduzierung nicht pauschal vorge-
schrieben; dieser richtet sich zunächst nach der beantragten Rentenhöhe und dem
angestrebten Arbeitsverdienst. Teilrente kann zu einem Drittel, zur Hälfte oder zu
zwei Dritteln der individuell erreichten Vollrente bezogen werden (§ 42 Abs. 2 SGB
VI). So können die Versicherten in Absprache mit ihren Arbeitgebern wählen, in
welcher Weise sie Teilzeiteinkommen und Teilrente kombinieren möchten.

Teilrente wird gewährt, wenn jeweils die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
beantragte Altersrente erfüllt sind. Die Altersgrenze, von der an eine Altersrente 
bereits nach fünf Jahren mit Beitragszeiten ohne weitere versicherungsrechtliche
Voraussetzungen geleistet werden kann, ist nach bisher geltendem Recht das voll-
endete 65. Lebensjahr. Nur bei Erfüllung besonderer Voraussetzungen besteht 
Anspruch auf Altersrente auch schon vorher. So ist heute ein Altersrentenbezug mit
60 Jahren für schwerbehinderte Menschen sowie für vor 1952 geborene Frauen
möglich. Gleiches gilt im Rahmen einer Vertrauensschutzregelung auch für 
Arbeitslose sowie für Personen, die Altersteilzeitarbeit ausgeübt haben. Langjährig
Versicherte können eine Altersrente mit 63 Jahren beziehen.

Das Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwick-
lung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Renten-
versicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) vom 20. April 2007 sieht ab 
dem Jahr 2012 eine stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze vom 65. auf das
67. Lebensjahr und entsprechende Anhebungen bei anderen Rentenarten vor. 
Weiterhin Anspruch auf einen abschlagsfreien Renteneintritt nach Vollendung des
65. Lebensjahres haben Versicherte, die mindestens 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen
aus Beschäftigung, selbständiger Tätigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kindererzie-
hung bis zum 10. Lebensjahr des Kindes erreichen.

Möchte ein Versicherter eine Altersrente vorzeitig beziehen, muss er Renten-

abschläge, mit denen die längere Rentenlaufzeit ausgeglichen wird, hinnehmen.
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Jedes Jahr, um das die Vollrente vorgezogen wird, führt zu einer Rentenminde-

rung um 3,6 Prozent. Dementsprechend mindert z.B. jedes Jahr der vorzeitigen In-
anspruchnahme einer hälftigen Teilrente die spätere Vollrente nur um 1,8 Prozent.

Der Versicherte kann auch über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten und so die
spätere Rente erhöhen, indem er z.B. Teilrente und Teilzeit-Einkommen kombi-
niert. 

Mit jedem Jahr, um das der Bezug der der Regelaltersgrenze verzögert wird, erhöht
sich die spätere Vollrente um 6 Prozent. Wenn im gleichen Zeitraum nur eine hälfti-
ge Teilrente bezogen wird, ergibt das eine dreiprozentige Steigerung. So können
Versicherte, die langsam in den Ruhestand gleiten wollen, z.B. auch den Abzug, 
den sie durch eine vorzeitige Teilrente bewirken, ganz oder teilweise wieder aus-
gleichen.

Nach Erreichen der Regelaltersgrenze können Altersrentner unbegrenzt Nebentä-
tigkeiten ausüben. Wird eine Voll- oder Teilrente hingegen vor Erreichen der Regel-
altersgrenze bezogen, sind Hinzuverdienstgrenzen zu beachten. Die Beschäftig-
ten dürfen neben einer Altersvollrente bis zu 400 Euro monatlich hinzu verdienen
(§ 34 Abs.3 Nr. 1 SGB VI).

Welcher Betrag neben dem Bezug einer Teilrente dazu verdient werden darf,
hängt von der Höhe des gewählten Anteils an der Vollrente und von der Höhe des
Verdienstes vor Rentenbeginn ab. Die Hinzuverdienstgrenze wird für die Teilrente
individuell ermittelt. Interessenten sollten sich auf jeden Fall bei ihrem Rentenver-
sicherungsträger nach ihrer persönlichen Hinzuverdienstgrenze erkundigen. 
Grob gesagt, darf der oder die Versicherte neben einem Drittel der Vollrente bis zu
75 Prozent, neben der Hälfte bis zu 56 Prozent und neben zwei Dritteln der Vollren-
te bis zu 38 Prozent des bisherigen Einkommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze
hinzuverdienen.

Werden diese Grenzen nicht eingehalten, hat der Versicherungsträger von Amts
wegen zu prüfen, ob der oder die Berechtigte gegebenenfalls eine niedrigere Teil-
rente beanspruchen kann (§ 115 Abs. 1 S. 2, 100 Abs. 1 SGB VI). Der Teilrentenanspruch
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entfällt aber dann vollständig, wenn die höchste Hinzuverdienergrenze (für die 1/3-
Teilrente) überschritten wird. Werden demgegenüber die Voraussetzungen einer
höheren als der bisherigen Teilrente wieder erfüllt, z.B. durch ein Absenken des Hin-
zuverdienstes, muss diese ausdrücklich beantragt werden (§ 100 Abs. 2 SGB VI).

Versicherte, die die Teilrente in Anspruch nehmen und deshalb ihre Arbeitsleistung
einschränken wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen
Möglichkeiten der Teilzeit-Arbeit erörtert.

Selbst wenn die Arbeitskraft vor Vollendung der Regelaltersgrenze gesetzliche Teil-
rente bezieht, hat sie keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Teil-Betriebsrente. Sie
kann erst dann eine vorzeitige betriebliche Altersversorgung beantragen, wenn sie
die volle gesetzliche Altersrente in Anspruch nimmt. Dadurch wird berücksichtigt,
dass nicht alle Unternehmen ohne größere Probleme in der Lage sein werden, Teil-
Betriebsrenten zu gewähren. 

Natürlich kann der Arbeitgeber freiwillig durch Einzel- bzw. Betriebsvereinbarun-
gen oder tarifvertragliche Regelungen verpflichtet werden, Teil-Betriebsrenten für
Teilrentenbezieher auszuzahlen, die von einer Vollzeitbeschäftigung zu einer Teil-
zeit-Tätigkeit wechseln.
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Rechtlicher Hintergrund

Nach dem Altersteilzeitgesetz (AtzG) werden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse unter
bestimmten Voraussetzungen für höchstens sechs Jahre bis zum Bezug von Alters-
rente durch Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Dadurch soll älte-
ren Arbeitnehmern, die bis zum 31.12.2009 erstmals eine Altersteilzeitarbeit begon-
nen haben, eine sozial abgesicherte Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden. Die
Vereinbarung von ungeförderter Altersteilzeitarbeit ist auch nach 2009 möglich.

Rente wird nach § 237 SGB VI nicht nur nach einjähriger Arbeitslosigkeit, sondern
auch nach 24-monatiger Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtzG gewährt. Die für
diese Frührente maßgebliche Altersgrenze wurde von 60 auf 65 Jahre angehoben.
Den Antragstellern bleibt es unbenommen, diese Rente vor dem Erreichen ihrer 
Altersgrenze in Anspruch zu nehmen. Sie müssen dann aber Renteneinbußen 
hinnehmen. Diese Minderung kann gemäß § 187a SGB VI bis zur Vollendung des 
65. Lebensjahres durch zusätzliche Beitragszahlungen an die Rentenversicherung
abgemildert oder ausgeglichen werden. Um die Höhe der nötigen Aufstockungs-
beiträge ermitteln zu können, steht den Versicherten ab Vollendung ihres 54. Le-
bensjahres ein entsprechender Auskunftsanspruch gegenüber dem Rentenver-
sicherungsträger zu (§ 109 Abs. 1 SGB VI).

Altersteilzeitarbeit führt weder zu vollen, der Arbeitsverkürzung entsprechenden
Einkommensreduzierungen noch zu hohen Anwartschaftsverlusten in der Sozial-
versicherung. Denn der Arbeitsgeber verpflichtet sich, das Arbeitsentgelt für die 
Altersteilzeitarbeit aufzustocken und zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge ab-
zuführen. Krankengeld, Krankentagegeld einer privaten Krankenversicherung,
Versorgungskrankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld, das jeweils aus-
schließlich nach der Altersteilzeit bemessen wird, werden durch die Bundesagentur
für Arbeit aufgestockt, wenn die Bundesagentur für den Arbeitnehmer Leistungen
nach dem AtzG erbracht hat (§ 10 Abs. 2 AtzG). Gemäß § 10 Abs. 1 AtzG richten sich
bei Arbeitslosigkeit des Altersteilzeitbeschäftigten Arbeitslosengeld grundsätzlich
nach dem Entgelt, das der Arbeitslose zu beanspruchen hätte, wenn seine Arbeits-
zeit nicht wegen Altersteilzeit vermindert wäre. Dies gilt bis zu dem Tag, an dem der 
Arbeitnehmer erstmals eine Altersrente – auch gemindert – beanspruchen kann.

14. Altersteilzeit
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Voraussetzungen der Förderung 

Unter verschiedenen Voraussetzungen erstattet die Bundesagentur für Arbeit für
bis zu sechs Jahre dem Arbeitgeber den Zuschuss zum Arbeitseinkommen und zu
den Rentenversicherungsbeiträgen in der gesetzlich vorgesehenen Höhe.

Die Anforderungen an ein zuschussfähiges Arbeitsverhältnis ergeben sich aus
§§ 2 und 3 AtzG. Der Arbeitnehmer muss mindestens 55 Jahre alt sein und innerhalb
der letzten fünf Jahre wenigstens 1.080 Tage in einem nach dem SGB III versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis gestanden haben.

Der Altersteilzeitarbeitnehmer muss seine Arbeitszeit auf die Hälfte der bisherigen
wöchentlichen Arbeitszeit abgesenkt haben, aber weiterhin versicherungspflichtig
beschäftigt im Sinne des SGB III sein. Bei flexiblen Arbeitszeiten ist es ausreichend,
wenn die Arbeitszeitreduzierung im Durchschnitt von bis zu drei Jahren bzw. im
Falle einer entsprechenden tarifvertraglichen Regelung im Durchschnitt eines Zeit-
raums von bis zu sechs Jahren (ggf. auch länger) diese Grenzen einhält. Das aufge-
stockte Arbeitsentgelt muss aber trotz einer unregelmäßigen Arbeitszeitverteilung
kontinuierlich gezahlt werden.

Das Arbeitsverhältnis muss sich bis zu einem Zeitpunkt erstrecken, ab dem der 
Arbeitnehmer Anspruch auf die Altersrente hat.

Die Zuschussgewährung setzt voraus, dass der im Zusammenhang mit der Alters-
teilzeitarbeit frei gewordene Arbeitsplatz mit einem im Zeitpunkt der Einstellung
arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer oder durch die Übernahme eines Arbeitneh-
mers nach Abschluss der Ausbildung (Ausgebildeter) wiederbesetzt wird. Arbeitge-
ber mit bis zu 50 Beschäftigten können anstelle der Wiederbesetzung auch einen
Auszubildenden einstellen. Zwischen dem Übergang in Altersteilzeitarbeit und der
Neubesetzung des Arbeitsplatzes muss ein Ursachenzusammenhang bestehen.
Eine Wiederbesetzung infolge einer oder mehrerer Umsetzungen reicht dafür aus.
Zeitlich ist es unschädlich, wenn die neue Arbeitskraft die Arbeit vorzeitig auf-
nimmt und dies vereinbarungsgemäß einer Art der auszuübenden Tätigkeit oder
einer der Funktion des Arbeitsplatzes angemessenen Einarbeitung dient. Der Förde-
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rungsanspruch ruht, solange der frei gewordene Arbeitsplatz nicht wieder-besetzt
wird.

Auch der neue Arbeitnehmer muss versicherungspflichtig im Sinne des SGB III 
beschäftigt werden. Für die konkrete Arbeitszeitverteilung stehen auch die ver-
schiedenen Teilzeit-Modelle, wie insbesondere die Abrufarbeit, die Arbeitsplatz-
teilung und der Jahresarbeitszeitvertrag, zur Verfügung. 

Nach § 3 Abs. 3 AtzG gelten die Förderungsvoraussetzungen auch dann als erfüllt,
wenn Arbeitsleistungen des Altersteilzeitarbeitnehmers im Voraus erbracht wer-
den und der neu eingestellte Arbeitnehmer danach beschäftigt wird. Zwar muss der
Arbeitgeber die aufgestockte Vergütung kontinuierlich an den Arbeitnehmer aus-
zahlen und für ihn die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge entrichten. Er 
erhält die Erstattungsleistungen auch für die dann zurückliegenden Zeiträume
aber erst, wenn er den Arbeitsplatz wiederbesetzt hat (§ 12 Abs. 3 AtzG). So werden
z.B. Arbeitszeitgestaltungen ermöglicht, in denen der Altersteilzeitarbeitnehmer
bei kontinuierlicher Entgeltzahlung weitere drei Jahre voll und danach gar nicht
mehr arbeitet. Wird die Arbeitszeit des Altersteilzeitarbeitnehmers schrittweise 
abgesenkt, kann der neueingestellte Arbeitnehmer von ihm eingewiesen und mit
den Arbeitsabläufen in der Abteilung vertraut gemacht werden.

Die Förderung setzt weiter voraus, dass der Arbeitgeber dem Altersteilzeitbeschäf-
tigten das so genannte Regelarbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit (das auf einen
Monat entfallende vom Arbeitgeber regelmäßig zu zahlende sozialversicherungs-
pflichtige (Teilzeit-)Arbeitsentgelt) um mindestens 20 Prozent aufstockt und für ihn
zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe des
Beitrags entrichtet, der auf 80 Prozent des Regelarbeitsentgelts für die Altersteil-
zeitarbeit entfällt. Der Beitrag in Höhe von 80 Prozent des Regelarbeitsentgelts ist
zu begrenzen, wenn er höher ist als der Unterschiedsbetrag zwischen 90 Prozent
der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung
und dem Regelarbeitsentgelt; der Arbeitgeber muss in diesem Fall die Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung mindestens um den Beitrag aufstocken, der auf
den genannten Unterschiedsbetrag entfällt. Der Arbeitgeber muss auch die Arbeit-
nehmeranteile des zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrages allein aufbringen.
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Die Aufstockungsbeträge sind steuer- und sozialabgabenfrei, unterliegen aller-
dings bei der Einkommensteuerveranlagung dem Progressionsvorbehalt. Über die
gesetzlichen Mindestleistungen hinausgehende freiwillige Mehrleistungen werden
dem Arbeitgeber nach § 4 Abs. 1 AtzG nicht erstattet. 

Dem Arbeitgeber steht es grundsätzlich frei, Verträge über Altersteilzeitarbeit 
abzuschließen. Ist er aber tarifvertraglich oder kraft einer freiwilligen Betriebsver-
einbarung dazu verpflichtet, soll er vor organisatorischen und finanziellen Über-
forderungen geschützt werden. Die Förderung hängt deshalb gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3
AtzG davon ab, dass diese Verpflichtung nicht mehr als 5 Prozent der Belegschaft
umfasst. Anderenfalls setzt die Förderung voraus, dass die Einkommens- und Ren-
tenversicherungszuschüsse durch eine von der Arbeitgeberschaft getragene Aus-
gleichskasse oder eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien über-
nommen werden. Darüber hinaus kann der Arbeitgeber freiwillig mit weiteren
Betriebsangehörigen Altersteilzeitarbeit individuell vereinbaren.

Mit dem AtzG sollen selbständige und unselbständige Nebentätigkeiten und Mehr-
arbeit der Altersteilzeitkraft eingeschränkt werden, soweit sie nicht innerhalb der
letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit ständig ausgeübt wurden 
(§ 5 Abs. 3 AtzG). Bei Nebentätigkeiten oder Mehrarbeit eines Altersteilzeitarbeit-
nehmers in mehr als geringfügigem Umfang ruht der Anspruch des Arbeitgebers
auf Zuschussleistungen für diesen Arbeitnehmer gegen die Bundesagentur für 
Arbeit und erlischt nach 150 Tagen endgültig. Hat der Beschäftigte den Arbeitgeber
oder die zuständige Ausgleichskasse nicht über die mehr als geringfügige Neben-
beschäftigung informiert, muss er der Bundesagentur für Arbeit die zu Unrecht 
gezahlten Leistungen erstatten (§ 11 Abs. 2 AtzG). 

Die Förderung muss der Arbeitgeber schriftlich bei der Agentur für Arbeit beantra-
gen, in dessen Bezirk der jeweilige Beschäftigungsbetrieb liegt. Die Bundesagentur
für Arbeit erklärt eine andere Agentur für Arbeit für zuständig, wenn der Arbeit-
geber dafür ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht.
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Altersteilzeit und (Teil-)Rente

Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, erbringt die Bundesagentur für
Arbeit für bis zu sechs Jahre Förderleistungen für einen Altersteilzeitarbeitnehmer
(§ 4 Abs. 1 AtG). Die Arbeitsvertragsparteien können das Arbeitsverhältnis auf den
Zeitpunkt befristen, in dem der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Altersrente nach
Altersteilzeitarbeit hat. Wenn die Altersteilzeit im Alter von 57 Jahren begonnen
wurde, ist der Arbeitnehmer demnach 63 Jahre alt, wenn die Förderung und – bei
einer entsprechenden Befristung – auch sein Arbeitsverhältnis endet. Er kann dann
bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen vorzeitig die Altersrente nach Alters-
teilzeitarbeit oder die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen.
Diese Renten kann er aber jeweils auch als Teilrente beantragen und sie mit weite-
rer Teilzeitarbeit kombinieren.
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15. Elternzeit und Teilzeitarbeit

Für Geburten ab 1. Januar 2007 tritt das Elterngeld an die Stelle des bisherigen Erzie-
hungsgeldes. Für Kinder, die bis zum 31. Dezember 2006 geboren wurden, kann 
wie bisher Erziehungsgeld bezogen werden.

Die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger bleibt erhalten, solange nach gesetz-
lichen Vorschriften Erziehungsgeld oder Elterngeld bezogen oder Elternzeit in 
Anspruch genommen wird (§ 192 SGB V). Erziehungsgeld bzw. Elterngeld und 
Elternzeit sind vereinbar mit einer gleichzeitigen Teilzeitarbeit des betreffenden 
Elternteils von bis zu 30 Wochenstunden. Wenn diese Teilzeitarbeit die Gering-
fügigkeitsgrenze überschreitet, sind insoweit Sozialversicherungsbeiträge zu 
entrichten.

Der Bezug von Arbeitslosengeld und anderen vergleichbaren Entgeltersatzleistun-
gen neben dem Erziehungsgeld ist möglich; diese Entgeltersatzleistungen werden
aber bei der Berechnung des Erziehungsgeldes als Einkommen berücksichtigt. 
Unberücksichtigt bleibt hingegen das Arbeitslosengeld II, Ausbildungsförderung
und Wohngeld.

Bei der Ermittlung des Elterngeldanspruches bleiben hingegen Einnahmen, die
nicht zum Erwerbseinkommen zählen, unberücksichtigt (z.B. Arbeitslosengeld,
Kurzarbeitergeld, Renten, Stipendien, BAföG, Arbeitslosengeld II).

Arbeitslosengeld erhält nur, wer innerhalb einer grundsätzlich dreijährigen Rah-
menfrist vor Beginn der Arbeitslosigkeit für mindestens 12 Monate versicherungs-
pflichtig beschäftigt war (sog. Erfüllung der Anwartschaftszeit). Diese maßgebliche
Rahmenfrist verlängert sich um die Zeiten, in denen der Arbeitslose sein Kind 
jeweils bis zum dritten Geburtstag betreut hat (§ 124 SGB III).

Während der Elternzeit besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf Verringerung
der Arbeitszeit, soweit der Arbeitgeber mehr als 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer beschäftigt und er dem Anspruch keine dringenden betrieblichen Gründe
entgegensetzen kann (§ 15 Abs. 7 BEEG). Nach Ende der Elternzeit besteht ein grund-
sätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit nach dem Gesetz über Teilzeitarbeit und 
befristete Arbeitsverträge (§ 8 TzBfG).
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Unabhängig vom Erziehungsgeld bzw. dem Elterngeld und der Elternzeit werden
für die  Betreuung eines kleinen Kindes drei Jahre Kindererziehungszeiten als 
rentenbegründende und -steigernde Beitragszeiten in der gesetzlichen Renten-
versicherung anerkannt (§ 56 SGB VI).

Weiterführende Informationen:

Weitere Informationen enthält die kostenlose Broschüre „Elterngeld und 
Elternzeit“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
zu beziehen über: Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 481009,
18132 Rostock, Tel. 01805-7780-90 (für 0,12 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz), 
Fax 01805-7780-94, E-Mail: publikationen@bundesregierung.de, im Internet
über www.bmfsfj.de. Telefonische Auskünfte erteilen die Mitarbeiter des 
Service-Telefons von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.00 – 18.00 Uhr
unter der Tel.-Nr. 01801 – 90 70 50 (Anrufe aus dem Festnetz für 3,9 Cent pro 
angefangene Minute)
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16. Teilzeitarbeit – Fragen und Antworten

Warum gibt es das Teilzeit- und Befristungsgesetz?

Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge hat das zum 31.12.2000
ausgelaufene Beschäftigungsförderungsgesetz abgelöst. Grundlage des Gesetzes
sind Rahmenvereinbarungen der europäischen Sozialpartner über Teilzeitarbeit
und über befristete Arbeitsverträge, die die Bundesregierung in deutsches Recht
umgesetzt hat. Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge erhalten damit eine
moderne Rechtsgrundlage.

Was sind die Kernpunkte des Gesetzes?

Kernpunkte sind der gesetzlich verankerte Anspruch auf Teilzeitarbeit und weitere
Regelungen zur Förderung der Teilzeitarbeit. Außerdem werden befristete Arbeits-
verhältnisse zusammenfassend auf eine gesicherte Rechtsgrundlage gestellt.

Anspruch auf Teilzeit – was bedeutet das?

Einen grundsätzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit haben Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnis mehr als sechs Monate bestanden hat und deren Arbeitgeber in
der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Arbeitnehmer müssen Ihren
Wunsch auf eine geringere Arbeitszeit drei Monate vorher ankündigen. Das Gesetz
macht keine Vorgaben, wie die Arbeitszeit verkürzt werden muss. Arbeitnehmer
und Arbeitgeber suchen einvernehmlich und gemeinsam nach einer Lösung, die
den Interessen beider Partner gerecht wird. Im Einzelfall kann der Arbeitgeber den
Wunsch auf Teilzeit aus betrieblichen Gründen ablehnen.

Wie wird die Anzahl der vom Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer 
ermittelt?

Nach dem neuen Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) werden alle Arbeitnehmer
(ohne Auszubildende) gezählt, die regelmäßig vom Arbeitgeber beschäftigt werden
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– unabhängig vom Umfang ihrer Arbeitszeit. Bei mitarbeitenden Gesellschaftern,
Geschäftsführern oder freien Mitarbeitern kommt es darauf an, ob sie Arbeitneh-
mer im Sinne des Arbeitsrechts sind. Vorübergehend Beschäftigte werden mitge-
zählt, wenn sie einen regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer vertreten (keine
Doppelzählung).

Steht der Anspruch auf Teilzeitarbeit auch Arbeitnehmern zu, die in 
kleineren Filialen eines Unternehmens beschäftigt sind?

Grundsätzlich ja, wenn der Arbeitgeber insgesamt (in allen Filialbetrieben zusam-
mengenommen) in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Was sind betriebliche Gründe, die eine Ablehnung des Teilzeit wunsches
durch den Arbeitgeber rechtfertigen?

Der Gesetzgeber kann nur einen Rahmen vorgeben. Die Tarifparteien sind ermäch-
tigt, den Rahmen den praktischen Erfordernissen gemäß durch branchenspezifi-
sche Lösungen auszufüllen. Zu den betrieblichen Gründen gehören aber eindeutig
erhebliche Beeinträchtigungen der Organisation, des Arbeitsablaufes (z.B. Fehlen
einer Ersatzkraft), der Sicherheit im Betrieb oder auch unverhältnismäßig hohe 
Kosten.

Müssen Arbeitnehmer ihren Wunsch begründen und ihren Antrag auf Teil-
zeitarbeit schriftlich stellen? 

Eine Begründung des Wunsches ist nicht notwendig, sie erleichtert dem Arbeit-
geber jedoch die Entscheidung. Ebenso ist die Schriftform zu empfehlen, weil der
Arbeitnehmer dadurch seinen Antrag nachweisen kann.
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Wann muss der Arbeitgeber über einen Antrag auf Teilzeitarbeit 
entscheiden?

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem 
gewünschten Teilzeitbeginn schriftlich mitteilen, ob er der Teilzeit zustimmt oder
nicht. Unterlässt er dies, verringert sich die Arbeitszeit automatisch, d.h. allein auf-
grund des Gesetzes in dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang.

Was kann der Arbeitnehmer unternehmen, wenn der Arbeitgeber eine 
Verringerung seiner Arbeitszeit ablehnt?

Ist der Arbeitnehmer mit der Ablehnung seines Teilzeitwunsches durch den Arbeit-
geber nicht einverstanden, kann er vor dem zuständigen Arbeitsgericht klagen. Das
Gericht prüft, ob die Ablehnung in diesem Einzelfall zu Recht erfolgt ist. Der Arbeit-
geber muss das Vorliegen betrieblicher Gründe für seine Ablehnung beweisen.

Werden die Arbeitgeber durch die Teilzeitregelungen belastet?

Die Teilzeitregelungen belasten die Arbeitgeber nicht, denn flexible Arbeitszeiten
sind wirtschaftlich, wie Beispiele von Unternehmen in Deutschland und Europa 
beweisen. Wer weniger arbeitet oder seine Arbeitszeit verteilt, ist produktiver, effi-
zienter und motivierter. Für Unternehmen bedeutet das höhere Produktivität, 
geringere Fehlzeiten und eine geringere Fluktuation.

Können Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer in Elternzeit (früher Erzieh-
ungsurlaub) einen Antrag auf Teilzeitarbeit nach Ende der Elternzeit stellen
oder müssen sie erst wieder sechs Monate beim Arbeitgeber tätig sein?

Auch diese Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer können grundsätzlich einen
entsprechenden Antrag auf Teilzeitarbeit spätestens drei Monate vor dem Wunsch-
termin stellen, wenn ihr Arbeitsverhältnis bereits mindestens sechs Monate besteht.
Dabei zählt die Elternzeit mit, weil das Arbeitsverhältnis in dieser Zeit fortbesteht.
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Die wichtigsten Antworten zu befristeten Arbeitsverträgen 
auf einen Blick

Welche Regelungen gelten für befristete Arbeitsverträge?

Grundsätzlich muss ein befristeter Arbeitsvertrag durch einen sachlichen Grund 
gerechtfertigt sein. Die zulässige Dauer richtet sich nach dem jeweiligen Befris-
tungsgrund. Zum Beispiel darf im Fall einer Vertretung die Befristungsdauer nicht
länger sein, als die Abwesenheit des Vertretenen. Im Fall der Saisonarbeit darf sie
nicht länger als die entsprechende Saison dauern. 

Schließt der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer hintereinander mehrere befristete
Arbeitsverträge ab, nehmen mit Zahl und Dauer der Befristungen die Anforderun-
gen an die Begründung zu. Der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages ohne
sachlichen Befristungsgrund ist nur zulässig, wenn zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zuvor überhaupt kein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Kettenbefris-
tungen werden damit ausgeschlossen.

Wie lange können befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund gelten?

Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne Sachgrund darf die Dauer von zwei Jahren nicht
überschreiten. Ein zunächst für eine kürzere Dauer abgeschlossener Arbeitsvertrag
kann bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren höchstens dreimal verlängert werden.
Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchstdauer der
Befristung abweichend festgelegt werden.

Die sachgrundlose Befristung ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber
bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis, befristet oder unbefristet, bestanden hat. Zeit-
punkt und Dauer der Beschäftigung sind dabei unerheblich. Eine Berufsausbildung
gilt dabei nicht als Arbeitsverhältnis: Ein sachgrundloser befristeter Arbeitsvertrag
kann daher auch mit einem ehemaligen Auszubildenden abgeschlossen werden.



96 Teilzeitarbeit – Fragen und Ant worten

Ist in neu gegründeten Unternehmen der Abschluss befristeter Arbeitsver-
träge ohne Sachgrund auch nur bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren
zulässig?

Existenzgründer können in den ersten vier Jahren des Bestehens des neu gegründe-
ten Unternehmens befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund bis zur Dauer von
vier Jahren abschließen. Bis zu dieser Gesamtdauer ist die mehrfache Verlängerung
eines befristeten Arbeitsvertrages zulässig.

Woran sollten Sie bei Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages 
denken?

Die Befristung des Arbeitsvertrages bedarf der Schriftform. Aus der schriftlichen
Vereinbarung muss sich die Dauer der Befristung zweifelsfrei entnehmen lassen.
Anzugeben ist die Terminierung oder der Zweck der Befristung. Fehlt die schriftli-
che Vereinbarung, gilt der Arbeitsvertrag als unbefristet. Auch die Verlängerung
eines befristeten Arbeitsvertrages muss schriftlich erfolgen. In jedem Fall sind die
Unterschriften von Arbeitgeber und Arbeitnehmer notwendig. Für die Verein-
barung der anderen Vertragsbedingungen ist die Schriftform nicht zwingend 
erforderlich. Der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, dem Arbeitnehmer einen schrift-
lichen Nachweis über die wesentlichen Vertragsbedingungen auszuhändigen. 
Dieser Nachweis wird bei Arbeitsverträgen über Aushilfstätigkeiten bis zu einem
Monat nicht benötigt.

Haben befristet beschäftigte Arbeitnehmer auch Anspruch auf Weihnachts-
oder Urlaubsgeld?

Befristet beschäftigte Arbeitnehmer dürfen nicht schlechter behandelt werden als
andere Arbeitnehmer. Die Ausnahme: sachliche Gründe liegen vor. Auf Arbeits-
entgelt oder andere teilbare geldwerte Leistungen, die für einen bestimmten 
Bemessungszeitraum gewährt werden, haben befristet beschäftigte Arbeitnehmer
mindestens in dem Umfang einen Anspruch, der dem Anteil ihrer Beschäftigungs-
dauer am Bemessungszeitraum entspricht.
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Was ist mit älteren Arbeitnehmern?

Mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet
haben, können kalendermäßig befristete Arbeitsverträge ohne Vorliegen eines
sachlichen Grundes bis zur Dauer von fünf Jahren abgeschlossen werden (§ 14 Abs. 3
TzBfG). Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unmit-
telbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate 
beschäftigungslos im Sinne des § 119 Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
gewesen sind, Transferkurzarbeitergeld bezogen haben oder an einer öffentlich 
geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozi-
algesetzbuch teilgenommen haben. Bei einer zunächst kürzeren Befristung ist die
mehrfache Verlängerung bis zur Gesamtdauer von fünf Jahren zulässig.
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17. Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) 1 vom 21. Dezember 2000
(BGBl. I S. 1966), in Kraft getreten am 1. Januar 2001, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3002)

1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung

der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeit (ABl. EG 1998 Nr. L
14 S. 9)

der Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge (ABl. EG 1999 Nr. L 175 
S. 43)

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zielsetzung 

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässig-
keit befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeit-
beschäftigten und befristet beschäftigten Arbeitnehmern zu verhindern. 

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 

(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit
kürzer ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Ist eine
regelmäßige Wochenarbeitszeit nicht vereinbart, so ist ein Arbeitnehmer teilzeit-
beschäftigt, wenn seine regelmäßige Arbeitszeit im Durchschnitt eines bis zu einem
Jahr reichenden Beschäftigungszeitraums unter der eines vergleichbaren vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar ist ein vollzeitbeschäftigter Arbeit-
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nehmer des Betriebes mit derselben Art des Arbeitsverhältnisses und der gleichen
oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmer auf Grund des anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen
Fällen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise als
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist.

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäf-
tigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausübt. 

§ 3  Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers 

(1) Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlos-
senen Arbeitsvertrag. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befris-
teter Arbeitsvertrag) liegt vor, wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist 
(kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag) oder sich aus Art, Zweck oder Beschaf-
fenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag). 

(2) Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit
der gleichen oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleich-
baren unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare unbefristet
beschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des anwendbaren Tarifvertrages zu bestim-
men; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschafts-
zweig üblicherweise als vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer 
anzusehen ist. 

§ 4  Verbot der Diskriminierung 

(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht
schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung
rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder
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eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren,
der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmers entspricht. 

(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeits-
vertrages nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer unbefristet be-
schäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche
Behandlung rechtfertigen. Einem befristet beschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeits-
entgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die für einen bestimmten 
Bemessungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, der
dem Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. Sind
bestimmte Beschäftigungsbedingungen von der Dauer des Bestehens des Arbeits-
verhältnisses in demselben Betrieb oder Unternehmen abhängig, so sind für 
befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu berücksichtigen wie für
unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche 
Berücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. 

§ 5 Benachteiligungsverbot 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme von
Rechten nach diesem Gesetz benachteiligen. 

Zweiter Abschnitt. Teilzeitarbeit 

§ 6  Förderung von Teilzeitarbeit 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeit-
arbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen. 
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§ 7  Ausschreibung; Information über freie Arbeitsplätze 

(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder innerhalb des 
Betriebes ausschreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sich der
Arbeitsplatz hierfür eignet. 

(2) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer 
Veränderung von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ange-
zeigt hat, über entsprechende Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb oder 
Unternehmen besetzt werden sollen. 

(3) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über Teilzeitarbeit im Betrieb
und Unternehmen zu informieren, insbesondere über vorhandene oder geplante
Teilzeitarbeitsplätze und über die Umwandlung von Teilzeitarbeitsplätzen in Voll-
zeitarbeitsplätze oder umgekehrt. Der Arbeitnehmervertretung sind auf Verlangen
die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 
§ 92 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt unberührt. 

§ 8  Verringerung der Arbeitszeit 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden
hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird.

(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang
der Verringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn geltend machen. Er soll
dabei die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben. 

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der
Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. 
Er hat mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen über die von ihm festzulegende 
Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen. 
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(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre
Verteilung entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit 
betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Ein betrieblicher Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeits-
ablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnis-
mäßige Kosten verursacht. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifvertrag 
festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht
tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen über die Ablehnungsgründe vereinbaren. 

(5) Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem gewünschten
Beginn der Verringerung schriftlich mitzuteilen. Haben sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 Satz 1 über die Verringerung der Arbeitszeit geei-
nigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung nicht spätestens einen
Monat vor deren gewünschtem Beginn schriftlich abgelehnt, verringert sich die 
Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. Haben Arbeitgeber
und Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Ab-
satz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht spätestens einen Monat vor dem
gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringerung die gewünschte Verteilung der
Arbeitszeit schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend
den Wünschen des Arbeitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber kann die nach
Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 festgelegte Verteilung der Arbeitszeit wieder ändern,
wenn das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitnehmers an der Bei-
behaltung erheblich überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung spätestens einen
Monat vorher angekündigt hat. 

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens
nach Ablauf von zwei Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringe-
rung zugestimmt oder sie berechtigt abgelehnt hat. 

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass
der Arbeitgeber, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der
Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. 
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§ 9  Verlängerung der Arbeitszeit 

Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm den
Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ange-
zeigt hat, bei der Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher
Eignung bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass dringende betriebliche
Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
entgegenstehen. 

§ 10  Aus- und Weiterbildung 

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwick-
lung und Mobilität teilnehmen können, es sei denn, dass dringende betriebliche
Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche anderer teilzeit- oder vollzeit-
beschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen. 

§ 1 1  Kündigungsverbot 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines Arbeit-
nehmers, von einem Vollzeit- in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu
wechseln, ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus 
anderen Gründen bleibt unberührt. 

§ 12  Arbeit auf Abruf 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer
seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf
Abruf). Die Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und tägli-
chen Arbeitszeit festlegen. Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht
festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von zehn Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer
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der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung
des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinander folgende Stunden in
Anspruch zu nehmen. 

(2) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber
ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt. 

(3) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 2 auch zuungunsten des Arbeit-
nehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche
und wöchentliche Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungs-
bereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und
Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Abruf
vereinbaren. 

§ 13  Arbeitsplatzteilung 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitneh-
mer sich die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeitsplatzteilung). Ist einer
dieser Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung verhindert, sind die anderen Arbeitneh-
mer zur Vertretung verpflichtet, wenn sie der Vertretung im Einzelfall zugestimmt
haben. Eine Pflicht zur Vertretung besteht auch, wenn der Arbeitsvertrag bei Vorlie-
gen dringender betrieblicher Gründe eine Vertretung vorsieht und diese im Einzel-
fall zumutbar ist. 

(2) Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die darauf 
gestützte Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines anderen in die Arbeitsplatz-
teilung einbezogenen Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber unwirksam. Das Recht
zur Änderungskündigung aus diesem Anlass und zur Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von 
Arbeitnehmern auf bestimmten Arbeitsplätzen in festgelegten Zeitabschnitten 
abwechseln, ohne dass eine Arbeitsplatzteilung im Sinne des Absatzes 1 vorliegt. 
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(4) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten des Arbeit-
nehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die Vertre-
tung der Arbeitnehmer enthält. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages
können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der
tariflichen Regelungen über die Arbeitsplatzteilung vereinbaren. 

Dritter Abschnitt. Befristete Arbeitsverträge 

§ 14  Zulässigkeit der Befristung 

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachli-
chen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn 

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,

2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, 
um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu 
erleichtern,

3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird,

4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,

5. die Befristung zur Erprobung erfolgt,

6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen,

7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich
für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäf-
tigt wird oder

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
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(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines
sachlichen Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamt-
dauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalen-
dermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht
zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder un-
befristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der
Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung abweichend von Satz 1 fest-
gelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen vereinbaren. 

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die 
kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes bis zur Dauer von vier Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier
Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung eines kalendermäßig befristeten 
Arbeitsvertrages zulässig. Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang
mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. Maß-
gebend für den Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit, die nach §  138 der Abgabenordnung der Gemeinde oder dem 
Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeitsvertrages nach Satz 1 
findet Abs. 2 Sätze 2 bis 4 entsprechende Anwendung.

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines
sachlichen Grundes ist  bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeit-
nehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet
hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens
vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 119 Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffent-
lich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch
Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist
auch die mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig.

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 



Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 107

§ 15  Ende des befristeten Arbeitsvertrages 

(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten
Zeit.

(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühestens
jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitneh-
mers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung. 

(3) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kündi-
gung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist. 

(4) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als
fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf von fünf
Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. 

(5) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, oder
nach Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf un-
bestimmte Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht
oder dem Arbeitnehmer die Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt. 

§ 16  Folgen unwirksamer Befristung 

Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf un-
bestimmte Zeit geschlossen; er kann vom Arbeitgeber frühestens zum vereinbarten
Ende ordentlich gekündigt werden, sofern nicht nach § 15 Abs. 3 die ordentliche
Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt möglich ist. Ist die Befristung nur wegen
des Mangels der Schriftform unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch vor dem 
vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden. 
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§ 17  Anrufung des Arbeitsgerichts 

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages
rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten
Ende des befristeten Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung 
erheben, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung nicht beendet ist. Die
§§ 5 bis 7 des Kündigungsschutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das Arbeitsver-
hältnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit
dem Zugang der schriftlichen Erklärung des Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhält-
nis auf Grund der Befristung beendet sei. 

§ 18  Information über unbefristete Arbeitsplätze 

Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über entsprechende
unbefristete Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt werden sollen. Die Informati-
on kann durch allgemeine Bekanntgabe an geeigneter, den Arbeitnehmern zu-
gänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen erfolgen. 

§ 19  Aus- und Weiterbildung 

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer
an angemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruf-
lichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen können, es sei denn, dass dringende
betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche anderer Arbeitnehmer
entgegenstehen. 

§ 20  Information der Arbeitnehmer vertretung 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der befristet be-
schäftigten Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebes
und des Unternehmens zu informieren. 
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§ 21  Auflösend bedingte Arbeitsverträge 

Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösenden Bedingung geschlossen, gelten § 4
Abs. 2, § 5, § 14 Abs. 1 und 4, § 15 Abs. 2, 3 und 5 sowie die §§ 16 bis 20 entsprechend. 

Vierter Abschnitt. Gemeinsame Vorschriften 

§ 22  Abweichende Vereinbarungen 

(1) Außer in den Fällen des § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 4 und § 14 Abs. 2 Satz 3 und 4 kann
von den Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abge-
wichen werden. 

(2) Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen im Sinne des
§ 8 Abs. 4 Satz 3 und 4, § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 4, § 14 Abs. 2 Satz 3 und 4 oder § 15 Abs. 3,
so gelten diese Bestimmungen auch zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern außerhalb des öffentlichen Dienstes, wenn die Anwendung der
für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen
ihnen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebes überwiegend mit
Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken. 

§ 23  Besondere gesetzliche Regelungen 

Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit und über die Befristung von Arbeits-
verträgen nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
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Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir ant worten

Rente: 0 18 05 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 0 18 05 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und - förderung: 0 18 05 6767-12

Arbeitsrecht: 0 18 05 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 0 18 05 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 0 18 05 6767-15

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 0 18 05 6767-16
Fax: 0 18 05 6767-17
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. – abweichende/andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich.)

www.bmas.de · info@bmas.bund.de

Bürgertelefon
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